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r{,ird hier: lt, bescheirligü, dass &r E fängEr &r Baul.eistung (Leistungseq)f,änger) v1cn der Pflicht
zum steuerellzug nactr § 4A äIr§. 1 EstC betrleit ist'

Die Freistellungisbesetteinigrnng a'ird bis zt& L2. 02 - 2O2O verLängie3t.

ltichtiger Hinweis:

Diese Bescheinigung lsl dem Leistungsempfänger im original auszuhändigen, wenn sie für bestimmte
Bauleistungen gilt. Ist die Bescheinigung für einen Zeitraum gültig. kann auch eine Kopie ausge-
händiqt werden. Das Orlginaf ist mit Dienstslegel. Unterschrift und Sicherheits-Nummer versehen'

Der Leistungseilpfängier hat dj"e Möqlichkeit, sictr dutch eine Prüfung der Gültigkeit der Freistel-
lunqsbescheinigung äber ein eventuelles Bafuungsf,isiko Gewlsshe1t zu :rerscfraffen.
Die prüfung kann durch eine Internetabfrage beim Bundeszentralamt für Steuern (qty.".EZE!ril-q!1q.,-iq)

erfolgen, Dazu werden die Da1'en beim Bundeszentralamt für Steuern gespeichert und bei elner
lnternetabfrage dem Lelstungsempfänger bekannt gegeben. Bestätigt das Bundeszentralaml für
Steuern die Gültigkeit nicht oder kann der Leistungsempfänger eine Internetabfrage nicht durch-
führen, kann er sich durch eine Nachfrage bei dem auf der Ereislellungsbescheinigung angegebenen

Finanzamt Gewisshelt verschaffen. Das Unterfassen einer Inlernetabfrage beim Buncieszenlralamt für
steuern c:er eller Nachi:age ieilll Ernanzant beEr-.lncie: für sich ailein keine zur äaftung führende
grobe FahrJ-ässigkeit.

Die Befrelung von cler pflicht zum Steuerabzug gill- für Zahlungen, die innerhalbr des o. g. Gültiq*
keltszeitraumes und/oder für die o.g, Bauleistungen geleistet werden, Dle Aufrechnung (Verrech-
nung) des Leistungsempfängers mit Gegenansprüchen geqenüber dem Leistenden stehl einer Zahlung
gleich.

vorbehalten.
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